
 
 
 

 

 

An alle Mitglieder, 

 

wie schon auf unserer Jahreshauptversammlung ausführlich berichtet wurde, müssen alle 

Hausanschlüsse bis 2015 auf Dichtigkeit geprüft werden.  

 
Hausanschlüsse und Grundleitungen müssen dicht sein!  
Dies schreibt der §61 des Landeswassergesetzes von Nordrhein-Westfalen (LWG) vor. Durch undichte 
Grund- und Kanalleitungen wird der Boden und das Grundwasser verschmutzt. Aus diesem Grund muss 
jeder Hauseigentümer bis spätestens zum 31.12.2015 eine Dichtigkeitsprüfung seine Abwasserleitungen 
durchführen lassen... 
 
Unser Vorschlag, eine Interessengemeinschaft außerhalb des Siedlervereins zu Gründen, wurde positiv 
aufgenommen. Wer also den Vorteil nutzen möchte, gemeinsam mit anderen Mitgliedern die 
Vorgehensweise der Dichtigkeitsprüfung sowie weitere Maßnahmen abzusprechen, sollte sein Interesse bis 
zum  30.11.2009 bei unserem Vorstandsmitglied Wolfgang Marek, Straßburger Str.23 mit dem unteren 
Abschnitt anmelden.  
 
Wer mehr Informationsmaterial zum diesem Thema haben möchte, kann sich bei mir melden, oder wer einen 
Internetzugang hat, findet reichlich Informationsmaterial auf unserer Web-Seite. 
 
 

http://www.verband-wohneigentum.de/sv-ratingen-1947ev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich möchte mich der Interessengemeinschaft „Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse“ 

anschließen. 

 

 

 

Name : _______________________ Vorname: ____________________________ 

 

Straße / Nr. : __________________________ 

 

Tel.: ______________    Email: _______________________________ 

 

Briefkasten: Wolfgang Marek, Straßburger Str. 23,  


